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E rg e b n i s a bf ü h r u n g sv e rtra g

Zwischen

der Masterf lex Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen, vertreten durch den Vorstand, ebenda,

- nachfolgend ,,Organträger" genannt -

uno

der SURPRO Veruualtungsgesellschaft GmbH, Wilster, vertreten durch den

Geschäftsführer, ebenda,

- nachfolgend ,,Organgesellschaft" genannt -

s1
Gewinnabführung

1. Die Organgesellschaft verpfl ichtet sich, ihren ganzen Gewinn an den Organträger

abzuführen. Die Verpfl ichtung gi l t  erstmals für den ganzen Gewinn des am 1. Januar

2007 beginnenden Geschäftsjahrs. Abzuführen ist - vorbehalt l ich einer Bildung oder

Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 - der ohne die Gewinnabführung entstehende

Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr. Die

Abrechnung des Ergebnisses erfolgt mit Wertstel lung zum Stichtag des

Jahresabschlusses.

2. Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers Beträge aus dem

Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (5272 Abs. 3 HGB) einstel len, sofern

dies handelsrechtl ich zulässig und bei vernünft iger kaufmännischer Beurtei lung

wirtschaft l ich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere

Gewinnrücklagen nach $ 272 Abs.3 HGB sind auf Verlangen des Organträgers

aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn

abzuführen. Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von anderen

Gewinnrücklagen nach $ 272 Abs.3 HGB, die vor Beginn dieses Vertrags gebildet

wurden, oder von Kapitalrücklagen ist ausgeschlossen. $ 301 AktG ist entsprechend

anzuwenden.

s2
Verlustübernahme

Der Organträger ist gegenüber der Organgesellschaft in entsprechender Anwendung der

auf Gewinnabführungsverträge anzuwendenden Bestimmungen des S 302 AktG zur

Verlustübernahme verpfl ichtet, soweit ein Verlust nicht dadurch ausgeglichen wird, dass

den anderen Gewinnrücklagen Beträge in Übereinstimmung mit S 1 Absatz 2 dieses
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Vertrages entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestel l t  worden

s ind .

s3
Wirksamwerden und Dauer

1. Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung der

Organgesellschaft und der Hauptversammlung des Organträgers.

2. Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der

Organgesellschaft wirksam und gi l t  rückwirkend für die Zeit ab dem 1. Januar 2007 .

3. Der Vertrag kann ordentl ich zum Ende eines Geschäftsjahrs, jedoch nicht vor Ablauf des

31. Dezember 2011, unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt

werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um

jeweils ein Geschäftsjahr.

4. Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist bleibt unberührt. Der Organträger ist insbesondere zur Kündigung aus

wichtigem Grund berechtigt, wenn er nicht mehr mit Mehrheit an der Organgesellschaft

betei l igt ist oder ein weiterer Gesellschafter an der Organgesellschaft betei l igt wird.

5, Bei Beendigung des Vertrages ist der Organträger verpfl ichtet, den Gläubigern der

Organgesellschaft in entsprechender Anwendung des S 303 AktG Sicherheit zu leisten.

s5
Sonstige Bestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder

werden oder sol l te sich eine Lücke herausstel len, so wird hierdurch die Wirksamkeit der

übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien verpfl ichten sich in

diesem Fall,  die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch diejenige wirksame

und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren

Bestimmung wirtschaft l ich am nächsten kommt bzw, die Lücke durch diejenige

Bestimmung auszufül len, die sie nach ihren wirtschaft l ichen Absichten vereinbart hätten,

wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.


